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Betriebsratstätigkeit ist keine „Extraarbeit“ – sie findet grundsätzlich während der Arbeitszeit statt. 

Alles andere sind Ausnahmen 

Sorgt dafür, dass Sitzungszeiten so geplant werden, dass alle Mitglieder daran teilnehmen können. 

Turnusmäßige Sitzungen, anzustreben ist 1x/Woche 

Beschlussfassung über turnusmäßige Sitzungen. 

Bei Schichtbetrieb, die Betriebsratsmitglieder am Sitzungstag in einer Schicht einteilen lassen (notfalls §87 
Mitbestimmung bei Lage der Arbeitszeit)   

Berücksichtigen von betrieblichen Notwendigkeiten – Abwägung mit den Interessen der Arbeitnehmer 

Gehen die Sitzungen über die persönliche Arbeitszeit hinaus, ist die Zeit dem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben 

Gesetzliche Grundlagen im BetrVG 

§ 30 Betriebsratssitzungen 
Die Sitzungen des Betriebsrats finden in der Regel während der Arbeitszeit statt. Der Betriebsrat hat bei der 
Ansetzung von Betriebsratssitzungen auf die betrieblichen Notwendigkeiten Rücksicht zu nehmen. Der Arbeitgeber 
ist vom Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verständigen. Die Sitzungen des Betriebsrats sind nicht öffentlich. 

 (3) …. 

§ 37 Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis 
(1) …. 
(2) Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu 
befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. 
 
(3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit 
durchzuführen ist, hat das Betriebsratsmitglied Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Betriebsbedingte Gründe liegen auch vor, wenn die Betriebsratstätigkeit 
wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten der Betriebsratsmitglieder nicht innerhalb der persönlichen 
Arbeitszeit erfolgen kann. Die Arbeitsbefreiung ist vor Ablauf eines Monats zu gewähren; ist dies aus 
betriebsbedingten Gründen nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten. 
(4) … 
(5) ….. 
(6) ….. 
(7) ….. 


